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Vortrag an den Ministerrat 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über das Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik Österreich, das Bundes-Ehrenzeichen sowie das 
Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst und das 
Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 
(Ehrenzeichengesetz – EhrenzeichenG) erlassen wird und das 
Militärauszeichnungsgesetz 2002 geändert wird 

Mit der Verleihung von Ehrenzeichen würdigt die Republik Österreich natürliche Personen 
für besonders herausragende Leistungen im Interesse und Ansehen der Republik sowie 
vorbildhaftes Verhalten. Durch die Verleihung kommen die Wertvorstellungen der 
Republik Österreich zum Ausdruck und die Ausgezeichneten werden in der Öffentlichkeit 
aus der Allgemeinheit hervorgehoben. Sie sollen damit Vorbild und Motivation für das 
ausgezeichnete Verhalten und die gewürdigten Leistungen sein. 

Um dem Bedürfnis nach Distanzierung von früheren Verleihungen bzw. nach einer 
posthumen Aberkennung von Ehrenzeichen gerecht zu werden, sollen konkrete 
Voraussetzungen normiert werden, unter denen Ehrenzeichen entweder ex lege 
widerrufen oder von der verleihenden Stelle aberkannt werden können. Zu diesem Zweck 
werden alle von der Bundespräsidentin bzw. vom Bundespräsidenten zu verleihenden 
Ehrenzeichen sowie das von der Bundeskanzlerin bzw. vom Bundeskanzler oder dem 
jeweils zuständigen Mitglied der Bundesregierung zu verleihende Bundes-Ehrenzeichen in 
ein Bundesgesetz zusammengeführt und einheitliche Widerrufs- und 
Aberkennungsregelungen normiert. 

Im Sinne der Einheit der Rechtsordnung sollen auch die entsprechenden Regelungen 
hinsichtlich des Militär-Verdienstzeichens, das ebenfalls die Bundespräsidentin bzw. der 
Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung verleiht, an die Bestimmungen des 
Ehrenzeichengesetzes angepasst werden. 
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Auf Grundlage der eingelangten Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren wurde der 
Ministerialentwurf überarbeitet und der vorliegende Gesetzesentwurf erstellt. 

 

Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz 
über das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, das Bundes-
Ehrenzeichen sowie das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst und das 
Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst (Ehrenzeichengesetz – 
EhrenzeichenG) erlassen wird und das Militärauszeichnungsgesetz 2002 geändert wird, 
samt Erläuterungen, Textgegenüberstellung und Wirkungsfolgenabschätzung dem 
Nationalrat zur verfassungsgemäßen Behandlung zuleiten. 

20. September 2023 

Mag. Karoline Edtstadler  
Bundesministerin 
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